
BayEUG: Art. 96 Keine Sonderung der Schülerinnen und Schüler

Art. 96  Keine Sonderung der Schülerinnen und Schüler 
 
1Um eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern zu vermeiden, 
sind, soweit notwendig, von den Trägern der Privatschulen Erleichterungen bezüglich des Schul- oder 
Heimgeldes oder Beihilfen in einem Umfang zu gewähren, der es auch einer für die Größe der Schule oder 
des Schülerheims angemessenen Zahl finanziell bedürftiger Schülerinnen und Schüler ermöglicht, die 
Schule zu besuchen. 2Erziehung, Unterricht und Heimleben sind so zu gestalten, dass keine 
Unterscheidungen nach Herkunft, Stand, Einkommen und Vermögen der Eltern gemacht werden.


